
Bauansuchen 
Gemeinde Fernitz-Mellach / Bauamt 

 Erzherzog-Johann-Platz 21 

Nach § 19 Steiermärkisches Baugesetz 8072 Fernitz-Mellach 

 

 

Amtliche Eintragungen:         GZ: ____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Angaben zu den Bauwerbern/innen 
 

Familienname/Firma  
 
 
 

Titel  

 

Vorname  
 

 

Adresse  
 Haus-Nr.   

 

Ort  
 PLZ  

 

Telefon/Mobil  
 

 

E-Mail  
 

 
 

2. Art des Bauvorhabens 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

3. Ort des Bauvorhabens 
 

Adresse:  

 

KG:  Gst. Nr.:  EZ:  

      

 



 

4. Datum und Unterschrift der Bauwerber/innen  
(bei juristischen Personen firmenmäßige Unterzeichnung mit Stampiglie) 

 
 

Ort, Datum 
 

Unterschrift 
 

 

Ort, Datum 
 

Unterschrift 
 

 
 

5. Firmenmäßige Zeichnung (wenn der/die Antragsteller/in eine juristische Person ist) 
 
Firmenbuch-Nr. 

 
 

 
 
 
 
 
Die Zeichnungsberechtigten (bitte in Blockschrift)   

 
 

 
 

6. Bevollmächtigter/e Vertreter/in 
 

Familienname/Firma  
 
 
 

Akad. Grad  

 

Vorname  
 

 

Adresse  
 Haus-Nr.   

 

Ort  
 PLZ   

 

Vollmacht vom  
 

 

Ort, Datum  
 

Unterschrift  

 



 

7. Erforderliche Unterlagen 
 

 Amtliche Grundbuchabschrift (nicht älter als 6 Wochen, 1-fach) 

 Amtlicher Katasterauszug (1-fach) 

 Nachweis eines Grundstückes (1-fach) 

 Verzeichnis der Grundstücke, die bis zu 30,0 m von den Bauplatzgrenzen entfernt liegen, mit 

Namen und Anschrift ihrer Eigentümer/innen  

 Angaben über die Bauplatzeignung gemäß § 5 Stmk. Baugesetz (eigenes Formblatt) 

 

Projektunterlagen (in 2-facher Ausfertigung) 

 Lageplan M 1:500 – mit grün eingetragener 30,0 m-Bereichslinie  

 Grundrisse M 1:100 

 Schnitte M 1:100 

 Ansichten M 1:100 

 Ansichten und Schnitte von geplanten Geländeveränderungen 

 Abwasserentsorgungsanlage (Grundrisse, Schnitte und Lageplan) 

 Bruttogeschossflächenberechnung in überprüfbarer Form (1-fach) 

 Dichteberechnung in überprüfbarer Form (1-fach) 

 Angabe des Bodenversiegelungsgrades in überprüfbarer Form 

 Energieausweis 

 Nachweis, dass Anforderungen betreffend Energieeinsparung und Wärmeschutz erfüllt 

sind, soweit dies im Energieausweis nicht enthalten ist 

 Nachweis eines/einer befugten Sachverständigen, dass alternative Systeme eingesetzt 

werden (nur bei Neubauten mit einer Gesamtnutzfläche von mehr als 1.000 m²) 

 Baubeschreibung (in 2-facher Ausfertigung) 

 Auszug aus dem Firmenbuch (wenn der Bauträger eine juristische Person ist, 1-fach) 

 Erforderliche Zustimmung bzw. Bewilligung der Straßenverwaltung nach den 

landesstraßenrechtlichen Bestimmungen 

 
 

Wichtige Hinweise: Pläne und Baubeschreibungen sind von den Bauwerber/innen, von den Grundeigentümern/innen 
oder Berechtigten und den befugten Verfassern/innen der Unterlagen unter Beisetzung ihrer Funktion zu 
unterfertigen, gem. § 20 (1) u. (2) Steiermärkisches Baugesetz alle Pläne zusätzlich von den grundbücherlichen 
Eigentümern/innen aller Nachbargrundstücke. 
 

 

8. Telefonische Erreichbarkeit 
 

Um im Falle von Unklarheiten eine rasche Bearbeitung Ihres Antrages zu ermöglichen, 
bitten wir um Bekanntgabe der Telefonnummer, unter der Sie tagsüber zu erreichen sind. 
 

Tel. Nr. des/der Antragstellers/in  

Tel. Nr. des/der Bevollmächtigten  

Tel. Nr. des/der Planverfassers/in  

 



 

§ 19 Stmk. BauG - Baubewilligungspflichtige Vorhaben 

 
 

Folgende Vorhaben sind baubewilligungspflichtig, sofern sich aus den §§ 20 und 21 nichts anderes 
ergibt: 
 

1. Neu-, Zu- oder Umbauten von baulichen Anlagen sowie größere Renovierungen (§ 4 Z 34a); 
 

2. Nutzungsänderungen, die auf die Festigkeit, den Brandschutz, die Hygiene, die Sicherheit 
von baulichen Anlagen oder deren Teilen von Einfluss sein können oder die Nachbarrechte 
berühren oder wenn Bestimmungen des Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes 2010, 
des Flächenwidmungsplanes oder des Bebauungsplanes berührt werden können; 

 
3. die Errichtung, Änderung oder Erweiterung von Abstellflächen für Kraftfahrzeuge oder 

Krafträder, Garagen und der dazu erforderlichen Zu- und Abfahrten; 
 

4. Feuerungsanlagen für feste oder flüssige Brennstoffe von mehr als 400 kW 
Nennheizleistung einschließlich von damit allenfalls verbundenen baulichen Änderungen 
oder Nutzungsänderungen sowie deren Brennstofflagerungen; 

 
5. Solar- und Photovoltaikanlagen mit einer Kollektorleistung von insgesamt mehr als 50 kWP 

(Kilowatt Peak); 
 

6. Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten; 
 

7. die ortsfeste Aufstellung von Motoren, Maschinen, Apparaten oder Ähnlichem, wenn 
hiedurch die Festigkeit oder der Brandschutz von Bauten beeinflusst oder eine 
Gefährdung herbeigeführt werden könnte und die Aufstellung nicht in einer der 
Gewerbeordnung oder dem Luftreinhaltegesetz für Kesselanlagen unterliegenden Anlage 
vorgenommen wird; 

 
8. Projekte gemäß § 22 Abs. 6. 

 
Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 78/2003, LGBl. Nr. 27/2008, LGBl. Nr. 49/2010, LGBl. Nr. 78/2012, 
LGBl. Nr. 29/2014, LGBl. Nr. 11/2020 
 


